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„Realistisch” könne eben zunächst dersetzt. Während Juan Pedro Schaad
allein Sicherheit und Eindämmung angesichts der Au lateinamerikanischer
VoO  - Kriegen gehen Hierzu gebe Luther Perspektive schlimmen Folgen der Gilo-
entscheidende mpulse eftwa uUrc se1- balisierung einen Status Confessionis —

hohe Wertschätzung des Staates und enkt, T1 Hermann Sautter pauschalen
seines Gewaltmonopols, urc das Recht Vorwürtfen VO  - Globalisierungsgegnern
ZU[1I Landesverteidigung, also 1Ur e1- und weist darauf hin, da
DeM Verteidigungskrieg, und Urc Un- angesichts der Komplexität der globalen
terstützung pazifizierender gesellschaft- Okonomie schwierig sel, „bestimmte Fr-
licher Kräfte Allerdings beschränke sich gebnisse einer bestimmten Gruppe Von
Luther nicht auf eın realpolitisches Frie- Akteuren zuzuordnen“ Die ufga-
densverständnis, sondern welse auch auf be der Kirchen sieht in der Förderung
die Pflicht staatlicher Gewalht ZUr[r ußerli- der globalen Vision einer „ökosozialen
chen Gerechtigkeit oder auf den Auftrag, Marktwirtschaft“ und in einer Änderung
die Gesellscha strukturieren, da{fß® der Motivation einzelwirtschaftlicher
sich jeder als Christ 1M jeweiligen Beruf und regelsetzender Akteure

Wenn mıt diesem Sammelband auchder Gesellschaftsgestaltung beteili-
pcCnh könne, wWwWas implizit der Förderung nicht eın In sich geschlossenes System
des Friedens diene. erınnert auch lutherischer präasentier werden
Luthers Aufruf zı Selbstbesinnung und kann, ist doch die gewissenhafte bzw.
Buße angesichts VON Kriegsgefahr SOWI1e gewissensgeleitete Prüfung In ethischen

die Besinnung darauf, da{fß Friede nicht Fragen In jedem Beitrag erkennen.
NUur menschlıche Anstrengung sel, SOM - Und ist nicht das elementar VvVon
dern VOT em Gabe Gottes, die Gott Luther her fordern?
gebeten se1ın WO. Dagegen beklagt
Otz Planer-Friedrich VOT allem, daß sich Andreas Pawlas
die ostdeutsche pazifistische Oosıtıon auf
D-Ebene nicht hat durchsetzen kön-
nen Und 1st schon erstaunlich,

Ende den Pazifismus der 1N1NO- Ihomas Schirrmacher: Der Ab-
nitischen Friedenskirche lutherischer lafß und Fegefeuer ın Geschichte und
eologie als Vorbild empfiehlt. Gegenwart. ıne evangelische Kritik,

Mit dem Beltrag VON Hans Günter Nürnberg/Hamburg: VIR/RVB 2005,
Ulrich beginnen sodann die wirtschafts- 186 SBN 3-937965-25-4/3-928936-
ethischen Fragen. Ulrich ler ıIn S6 -/ (Komplementäre ogmati
Luthers Drei-Stände-Lehre 1n Verbin-
dung mıt der Zwei-Regimenten-Lehre Dieses Buch gilt einem notwendigen Ihe-
seinen Zugang. Insgesamt meıint Je- doch leider ist eın enttäuschendes
doch resumiteren mussen, da{ß der Uun: schludrig gemachtes Buch
Beitrag der theologischen Soziale ZUT7 Notwendig ist die Beschäftigung miıt
Wirtschaftsethik „kaum auf die utheri- dem Ihema, weil der keineswegs
sche Grammatik der hin transpa- [1UI 1ne historische Erscheinung, auch
rent geworden‘ sel1 Das er WUunNl- nicht 191988 ıne theologisc vernachlässig-
dert, denn ıst nicht erkennen, wıe bare Ausdrucksform des Volksglaubens,

sondern übliche Praxıs und geltende Leh-sich €e1 explizit mıiıt den vorliegenden
theologischen wirtschaftsethischen Kon- der römisch-katholischen Kirche ist.
zepten VOIN Z.. Rich, Meckenstock, Net- Der heute geltenden Lehre, öftentlich 75
Ofel, Honecker, Pawlas auselinan- bei der Ausrufung des Jubiläumsjahres
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dersetzt. -  Während Juan Pedro Schaad 
angesichts der aus lateinamerikanischer 
Perspektive schlimmen Folgen der Glo- 
balisierung einen Status Confessionis an- 
denkt, tritt H ermann Sautter pauschalen 
Vorwürfen von Globalisierungsgegnern 
entgegen und weist darauf hin, daß es 
angesichts der Komplexität der globalen 
Ökonomie schwierig sei, ״bestimmte Er- 
gebnisse einer bestimmten Gruppe von 
Akteuren zuzuordnen“ (303). Die Aufga- 
be der Kirchen sieht er in der Förderung 
der globalen Vision einer ״ökosozialen 
Marktwirtschaft“ und in einer Änderung 
der Motivation einzelwirtschaftlicher 
und regelsetzender Akteure (306).

Wenn mit diesem Sammelband auch 
nicht ein in sich geschlossenes System 
lutherischer Ethik präsentiert werden 
kann, so ist doch die gewissenhafte bzw. 
gewissensgeleitete Prüfung in ethischen 
Fragen in jedem Beitrag zu erkennen. 
Und ist nicht genau das elementar von 
Luther her zu fordern?

Andreas Pawlas

Thomas Schirrmacher: Der Ablaß. Ab- 
laß und Fegefeuer in Geschichte und 
Gegenwart. Eine evangelische Kritik, 
Nürnberg/Hamburg: VTR/RVB 2005, 
186 S. -  ISBN 3 4 / 3 - 9 2 8 9 3 6 -937965־ ־25 - 
86-7 (Komplementäre Dogmatik 2).

Dieses Buch gilt einem notwendigen The- 
ma; doch leider ist es ein enttäuschendes 
und schludrig gemachtes Buch.

Notwendig ist die Beschäftigung mit 
dem Thema, weil der Ablaß keineswegs 
nur eine historische Erscheinung, auch 
nicht nur eine theologisch vernachlässig- 
bare Ausdrucksform des Volksglaubens, 
sondern übliche Praxis und geltende Leh- 
re der römisch-katholischen Kirche ist. 
Der heute geltenden Lehre, öffentlich z.B. 
bei der Ausrufung des Jubiläumsjahres

 Realistisch“ könne es eben zunächst״
allein um Sicherheit und Eindämmung 
von Kriegen gehen. Hierzu gebe Luther 
entscheidende Impulse: etwa durch sei- 
ne hohe Wertschätzung des Staates und 
seines Gewaltmonopols, durch das Recht 
zur Landesverteidigung, also nur zu ei- 
nem Verteidigungskrieg, und durch Un- 
terstützung pazifizierender gesellschaft- 
licher Kräfte. Allerdings beschränke sich 
Luther nicht auf ein realpolitisches Frie- 
densverständnis, sondern weise auch auf 
die Pflicht staatlicher Gewalt zur äußerli- 
chen Gerechtigkeit oder auf den Auftrag, 
die Gesellschaft so zu strukturieren, daß 
sich jeder als Christ im jeweiligen Beruf 
an der Gesellschaftsgestaltung beteili- 
gen könne, was implizit der Förderung 
des Friedens diene. St. erinnert auch an 
Luthers Aufruf zu Selbstbesinnung und 
Buße angesichts von Kriegsgefahr sowie 
an die Besinnung darauf, daß Friede nicht 
nur menschliche Anstrengung sei, son- 
dern vor allem Gabe Gottes, um die Gott 
gebeten sein wolle. -  Dagegen beklagt 
G ötz Planer-Friedrich vor allem, daß sich 
die ostdeutsche pazifistische Position auf 
EKD-Ebene nicht hat durchsetzen kön- 
nen. Und es ist schon erstaunlich, wenn 
er am Ende den Pazifismus der menno- 
nitischen Friedenskirche lutherischer 
Theologie als Vorbild empfiehlt.

3. Mit dem Beitrag von Hans Günter 
Ulrich beginnen sodann die wirtschafts- 
ethischen Fragen. Ulrich findet hier in 
Luthers Drei-Stände-Lehre in Verbin- 
dung mit der Zwei-Regimenten-Lehre 
seinen Zugang. Insgesamt meint er je- 
doch resümieren zu müssen, daß der 
Beitrag der theologischen Sozialethik zur 
Wirtschaftsethik ״kaum auf die lutheri- 
sehe Grammatik der Ethik hin transpa- 
rent geworden“ sei (235). Das verwun- 
dert, denn es ist nicht zu erkennen, wie er 
sich dabei explizit mit den vorliegenden 
theologischen wirtschaftsethischen Kon- 
zepten von z. B. Rieh, Meckenstock, Net- 
höfel, Honecker, Pawlas u.a. auseinan­



Bücherschau 53

2000, mu{iß er die Auseinandersetzung misch-katholischen Kirche zıtlert,
gelten, wI1Ie Sch Recht betont (9) Der beiegt wird das 31{9} In der zugehöri-
Streit den In das Zentrum pCn Fuflßnote aber mıt einem Hinwels
des Unterschieds zwischen evangelischem auf Sekundaärliteratur, die zudem das
und (römisch-) katholischem Glauben, fragliche Zitat gar nicht nthält. Der

Weltkatechismus seinerseıits zıitiertämlich ZuTr Beobachtung, da{fß der Treu-
zestod Christi geschmälert wird, wenn der fraglichen Stelle die apostolische
der Beitrag des Menschen und selen 6S Konstitution Induigentiarum OctrI1-
die Verdienste der eiligen ZUr enug- Nn VOIN 1967 (Nr. 5‚ Abs Angesichts

für die zeitlichen Sündenstrafen dessen ist die das Zitat abschließende
notwendig seın col] (11£., u.ö.) Völlig Frage Schirrmachers 95 das aber
zutrefiend sieht Sch., da{ß beim TIhema WITrKI1IC die päpstliche Linıe wieder-

ıne Reihe VvVon Lehren ibt?” NUuT noch rotesk.
(Genugtuung, Kirchenschatz, Fegefeuer, Grotesk ist auch, da{(ß die (an sich

nachdenkenswerte) Auseinanderset-Schlüsselgewalt u.a.) geht, In denen die
römisch-katholische Kirche eıne Sonder- ZUN$ miıt der Vorstellung „zeitliche
entwicklung hat (17 u. Ö.) Sündenstrafen To Vergebung‘ mıt

Enttäuschend ist das Buch, weil nach identischem Wortlaut wel tellen
der Einleitung den us dann doch des Buches (16, 59) abgedruckt wird.
nicht auf die gegenwartige Lehre richtet, SO INa das Buch ıne positive Funktion
sondern auf Seiten die Entwicklung aben, indem die Aufmerksamkeit
der Ablafßlehre nachzeichnet 26-112) VOT em VonN reisen der evangelischen
Enttäuschend ist, da{ß dies VOT em In Allianz, denen der Autor nahe steht, auf

das WITKIIC| notwendige Thema „Ablafs”langen Reihen von Zitatkombinationen
geschieht; dies kann 1an bei 1KOlaus en Die notwendige gründliche Kritik
Paulus und 1m TRE-Artikel VON (justav der heutigen römisch-katholischen re

Benrath 1m originalen usammen- Dbzw. rriehre VOII steht aber auch
nach diesem Buch noch aushang besser nachlesen. Enttäuschend Ist,

da{ß auf die wichtige Neufassung der Ab-
alslehre Urc ernnar: Poschmann und einhar: Brandt
Karli Rahner UT aufvier Seiten eingegan-
gCH wird 3-11 Und enttäuschend ist,
da{fß Schirrmacher sich dort, die
eigentliche dogmatische Auseinanderset- (irzegorz Jankowiak Volk ottes JIn

ZUNE geht, wieder hinter Zitate zurück- Leib Christi her. Das eucharistische
zieht, diesmal VOIN einem orthodoxen KrI1- Kirchenbild VO  F Joseph Ratzınger in
tiker der Neuordnung der Ablässe (152 f.) der Perspektive der Ekklesiologie des

Schludrig wirkt das Buch urc. sS@1- Jahrhunderts, Frankfurt Maın
zanlireichen Ungenauigkeiten, für die eier Lang, 2005, 259 SBN -

hier NUur einıge Beispiele genannt werden 631-53430-72 (Bamberger Theologische
können: tudien 28)

TIrient lag ZUu[xr eıt des Trienter KON-
7ils nicht „aufßerhalb des deutschen Während reformatorische Ekklesiolo-
Reiches” sondern ehörte die- gle die Kirche bevorzugt mıiıt Paulus den
SCI1 d eben das Wal der TUN! für Leib Christi nenNnt, ist ihre Bezeichnung
die Wahl dieses Ortes! als Volk (Jottes aD der Gegenreformati-
Konfusion herrscht auf . 135 Dort Bellarmins eın Kennzeichen des Ka-
wird der Weltkatechismus der rO- tholizismus. Wenn DU  —_ die Bamberger

53Bücherschau

misch-katholischen Kirche zitiert, 
belegt wird das Zitat in der zugehöri- 
gen Fußnote aber mit einem Hinweis 
auf Sekundärliteratur, die zudem das 
fragliche Zitat gar nicht enthält. Der 
Weltkatechismus seinerseits zitiert an 
der fraglichen Stelle die apostolische 
Konstitution Indulgentiarum Doctri- 
na von 1967 (Nr. 5, Abs. 3). Angesichts 
dessen ist die das Zitat abschließende 
Frage Schirrmachers ״Ob das aber 
wirklich die päpstliche Linie wieder- 
gibt?“ nur noch grotesk.

-  Grotesk ist auch, daß die (an sich 
nachdenkenswerte) Auseinanderset- 
zung mit der Vorstellung ״zeitliche 
Sündenstrafen trotz Vergebung“ mit 
identischem Wortlaut an zwei Stellen 
des Buches (16,159) abgedruckt wird. 

So mag das Buch eine positive Funktion 
haben, indem es die Aufmerksamkeit 
vor allem von Kreisen der evangelischen 
Allianz, denen der Autor nahe steht, auf 
das wirklich notwendige Thema ״Ablaß“ 
lenkt. Die notwendige gründliche Kritik 
der heutigen römisch-katholischen Lehre 
bzw. Irrlehre vom Ablaß steht aber auch 
nach diesem Buch noch aus.

Reinhard Brandt

Grzegorz Jankowiak: Volk Gottes vom  
Leib Christi her. Das eucharistische 
Kirchenbild von Joseph Ratzinger in 
der Perspektive der Ekklesiologie des 
20. Jahrhunderts, Frankfurt am Main
u. a.: Peter Lang, 2005,259 S. -  ISBN 3- 
631-53430-2 (Bamberger Theologische 
Studien 28).

Während reformatorische Ekklesiolo- 
gie die Kirche bevorzugt mit Paulus den 
Leib Christi nennt, ist ihre Bezeichnung 
als Volk Gottes ab der Gegenreformati- 
on Beilarmins ein Kennzeichen des Ka- 
tholizismus. Wenn nun die Bamberger

2000, muß daher die Auseinandersetzung 
gelten, wie Sch. zu Recht betont (9). Der 
Streit um den Ablaß führt in das Zentrum 
des Unterschieds zwischen evangelischem 
und (römisch-) katholischem Glauben, 
nämlich zur Beobachtung, daß der Kreu- 
zestod Christi geschmälert wird, wenn 
der Beitrag des Menschen -  und seien es 
die Verdienste der Heiligen -  zur Genug- 
tuung für die zeitlichen Sündenstrafen 
notwendig sein soll (11 f., 24 u.ö.). Völlig 
zutreffend sieht Sch., daß es beim Thema 
Ablaß um eine ganze Reihe von Lehren 
(Genugtuung, Kirchenschatz, Fegefeuer, 
Schlüsselgewalt u.a.) geht, in denen die 
römisch-katholische Kirche eine Sonder- 
entwicklung genommen hat (17 u. ö.).

Enttäuschend ist das Buch, weil es nach 
der Einleitung den Fokus dann doch 
nicht auf die gegenwärtige Lehre richtet, 
sondern auf 90 Seiten die Entwicklung 
der Ablaßlehre nachzeichnet (26-112). 
Enttäuschend ist, daß dies vor allem in 
langen Reihen von Zitatkombinationen 
geschieht; dies kann man bei Nikolaus 
Paulus und im TRE-Artikel von Gustav 
Adolf Benrath im originalen Zusammen- 
hang besser nachlesen. Enttäuschend ist, 
daß auf die wichtige Neufassung der Ab- 
laßlehre durch Bernhard Poschmann und 
Karl Rahner nur auf vier Seiten eingegan- 
gen wird (113-116). Und enttäuschend ist, 
daß Schirrmacher sich dort, wo es um die 
eigentliche dogmatische Auseinanderset- 
zung geht, wieder hinter Zitate zurück- 
zieht, diesmal von einem orthodoxen Kri- 
tiker der Neuordnung der Ablässe (152 f.).

Schludrig wirkt das Buch durch sei- 
ne zahlreichen Ungenauigkeiten, für die 
hier nur einige Beispiele genannt werden 
können:
-  Trient lag zur Zeit des Trienter Kon- 

zils nicht ״außerhalb des deutschen 
Reiches“ (106), sondern gehörte die- 
sem an; eben das war der Grund für 
die Wahl dieses Ortes!

-  Konfusion herrscht auf S. 135: Dort 
wird der Weltkatechismus der rö­


